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auch in seiner Edition, aber nicht als Titel, denn er fügte an seiner Stelle 
den Begriff „Ordinatio“ ein, der seither meistens unreflektiert über-
nommen wird, obwohl dies zu falschen Vorstellungen führen kann4. 
Baluze kam dem Sinn des Textes näher, indem er diesen feierlichen Ent-
schluss als „Charta divisionis imperii“ herausgab5 – obwohl dies trotz 
Invokation und Präambel keine Urkunde ist6. Immerhin ist „Charta“ 
ein weitergefasster Begriff als „Urkunde“; dies zeigt z. B. die Bezeich-
nung der Admonitio generalis von 789 als carta in der Datierungszeile7. 
Pertz blieb näher am Text, indem er die Verfügungen vom August 817 
mit dem schlichten Titel versah: „Reichsteilung aus dem Jahr 817“8.

Es wäre wenig sinnvoll, hier die ganze Boretius-Krause-Edition Re-
vue passieren zu lassen. Es sei nur noch auf einen besonders merkwür-
digen Titel zu einer Quelle aus der Regierungszeit Karls des Großen 
hingewiesen: das sogenannte „Duplex legationis edictum“9, das – so-
weit ich sehe – keinen Bezug auf die handschriftliche Überlieferung 
nimmt. Die Texte, die damit gemeint sind, sind überlieferungsbedingt 
sehr eng mit der Admonitio generalis verbunden – so eng, dass Balu-
ze die Admonitio als „Aachener Kapitular, oder Erstes Kapitular aus 
dem Jahr 789“ ediert hat10, gefolgt von den Kapiteln Nr. 23, c. 1-16 
als „Zweitem Kapitular aus dem Jahr 789“11 und den Kapiteln Nr. 23, 
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